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Einleitung 

1 Für viele Haushalte sind die Krankenversicherungsprämien zu einer hohen Belastung 
geworden. Deshalb haben alle in Basel-Stadt versicherten Personen, deren Einkommen unter einer 
bestimmten Grenze liegt, Anspruch auf Prämienverbilligung. Beiträge werden nur an die Grundver-
sicherung nach KVG gezahlt. Die Höhe der Prämienverbilligung ist abhängig vom Einkommen, dem 
Vermögen und der Anzahl Personen im Haushalt (siehe Tabelle auf der Rückseite). 
 

 
Wie beantrage ich Prämienverbilligung? 

2 Senden Sie uns das Antragsformular zusammen mit den benötigten Unterlagen zu.  
Um Ihren Anspruch auf Prämienverbilligung zu ermitteln, benutzen wir grundsätzlich die letzte 
Steuerveranlagung als Berechnungsgrundlage. Sollte Ihr aktuelles Einkommen oder Vermögen um 
mindestens 20 Prozent von den Beträgen der letzten Steuerveranlagung abweichen, sind dem 
Antrag zusätzlich aktuelle Einkommens- und Vermögensunterlagen beizulegen. 
 

 

3 Benötigte Unterlagen nur als Kopien einsenden (Originale werden nicht retourniert): 

Versicherungspolice Versicherungspolicen aller Personen der wirtschaftlichen Haushal-
teinheit (siehe unten) 

Einkommen Arbeitsvertrag, Lohn-/Taggeldabrechnungen der letzten 3 Monate, 
Rentenbescheide, Unterlagen zu Vermögenserträgen und andere  

Vermögen Bank-/Postkontoauszüge / Wertschriften, Liegenschaften usw. 

Kinder bis 25 in Erstausbildung Ausbildungsnachweis für Kinder im Alter von 18 bis 25 Jahren in 
Erstausbildung, Stipendienbelege und andere 

Trennung/Scheidung Unterhaltsvereinbarung und Zahlungsbeleg, Regelung Sorgerecht 

 

 

4 Zur wirtschaftlichen Haushaltseinheit zählen neben der Antragstellerin / dem Antrag-
steller: 

- die Ehepartnerin / der Ehepartner 

- die Partnerin / der Partner einer registrierten Partnerschaft 

- minderjährige Kinder 

- volljährige Kinder bis 25 Jahre in Erstausbildung (unabhängig davon, ob im gleichen Haushalt 
wohnhaft) 

- die Konkubinatspartnerin / der Konkubinatspartner im gemeinsamen Haushalt mit gemeinsa-
men Kindern  

- der Konkubinatspartner / die Konkubinatspartnerin ohne Kinder / ohne gemeinsame Kinder 
nach fünfjähriger Lebensgemeinschaft (unter Umständen auch früher). 
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Anspruch 

5 Sollten Sie Anspruch auf Prämienverbilligung haben, erhalten Sie diese ab dem Mo-
nat nach der Antragstellung. Wir zahlen die Beiträge direkt an die Krankenkasse. Die Prämien 
werden entsprechend reduziert.  
 
 

Weitere Informationen 

6 Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

Selbstständigerwerbende Als selbstständigerwerbend gilt, wer bei der zuständigen Aus-
gleichskasse entsprechend registriert ist. 

Hypothetisches Einkommen Ein hypothetisches Einkommen wird angerechnet, wenn Haus-
haltsmitglieder in geringerem Umfang erwerbstätig sind, als all-
gemein zumutbar erscheint. 

Zuzüger/innen aus der Schweiz Im Zuzugsjahr ist jener Kanton für die Prämienverbilligung zu-
ständig, in welchem Sie am 1. Januar Ihren Wohnsitz hatten. 

Zuzüger/innen aus dem Ausland Der Anspruchsbeginn entspricht dem Versicherungsbeginn, so-
fern Sie den Antrag innerhalb von 3 Monaten ab Zuzug einrei-
chen. Ansonsten beginnt der Anspruch ab dem Monat nach der 
Antragstellung. 

 
 

7 Einkommensgrenzen und Beiträge gemäss Tabelle (2026)  

 

 

Ohne AVM Zuschlag = KVG Standard-Grundversicherung 

Mit AVM Zuschlag = KVG Alternatives Versicherungsmodell  
(muss jährlich durch das Einreichen der Police nachgewiesen werden) 
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